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bei fehlender Designation die Majorität des römi¬
schen Klerus entscheidend sein soll, bleibt ohne Erfolg.
Vielmehr ergiebt sich aus dem Uber diurnus, dass
auch nach der Vernichtung des Ostgotenreiches das
Bestätigungsrecht der Kaiser bestehen bleibt. Eine
nicht bestätigte Wahl gilt als ungültig. Gewählt
werden kann während dieser Epoche jeder.

Zur Zeit der Langobardenherrschaft in Italien
vollzieht sich die Wahl ohne jeden Einfluss eines
weltlichen Herrschers. Die Folge davon ist, dass die
römischen Adelsgeschlechter zu ihren Gunsten über

die päpstliche Würde verfügen. Stephan III. erlässt
daher im Jahre 769 ein Dekret, welches die Laien
von der Wahl ausschliesst und ihnen nur das

Recht der Akklamation und Huldigung zugesteht.
Diese Bestimmung dringt nicht durch. Dagegen
wird eine zweite, welche das passive Wahlrecht
auf die Kardinaldiakonen und Kardinalpresbyter
beschränkt, bis zum Jahre 882 gehalten. Stephans
Nachfolger Hadrian I. (772—795) soll im Jahre 774
Karl dem Grossen das ausschliessliche Recht der
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